
Neues QEP Manual® erschienen 

Passgenau für 
psychotherapeutische Praxen 

Ein neues Angebot unter-
stützt psychotherapeutische 
Praxen beim Aufbau eines in-
ternen Qualitätsmanagement-
Systems: Ein neues QEP Ma-
nual® speziell für Psycho- 
therapeuten ist als neuer Bau-
stein von QEP® erschienen. 

Das Manual bietet viele Umset-
zungsvorschläge mit praktischen 
Tipps, Checklisten zur Selbstbe-
wertung, Praxisbeispiele sowie 
Mustervorlagen auf CD-ROM. Es 
ist genau an die Abläufe psycho-
therapeutischer Praxen angepasst. 

Mit einer Vielzahl an fachspe-
zifischen Unterstützungselemen-
ten hilft es Psychologischen und 
Ärztlichen Psychotherapeuten, die 
häufig ohne Mitarbeiter ihre Pra-
xis führen, beim Aufbau und der 
Weiterentwicklung eines praxisin-

ternen Qualitätsmanagement-Sys-
tems.

Praktische Beispiele

Das Manual bietet anschauli-
che Umsetzungsvorschläge und 
praktische Tipps von Psychothera-
peuten für Psychotherapeuten. Die 
rund 200 Seiten umfassende Pub-
likation enthält beispielsweise 
Hinweise und Musterdokumente 
zur Terminvergabe und zum tele-
fonischen Erstkontakt oder zum 
Thema Datenschutz und Datensi-
cherheit. Auch für den Bereich der 
Therapieentscheidung und -pla-
nung gibt es nützliche Informatio-
nen und Ablaufbeschreibungen, 
zum Beispiel zur Beantragung der 
Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen oder zur Erstellung von 
Behandlungsplänen für Patienten. 

Seit 1. April 2017 müssen nach gesetzlicher Vorgabe 
die Terminservicestellen (TSS) der Kassenärztlichen 
Vereinigungen Patienten Termine für ein Erstge-
spräch bei Psychotherapeuten vermitteln. Dies regelt 
die neue Psychotherapie-Richtlinie. Dabei geht es um 
Termine für die psychotherapeutische Sprechstunde 
und die Akutbehandlung. Eine Überweisung ist gene-
rell nicht erforderlich. Was dabei alles zu bedenken 
ist, erläutert die zuständige KVBW-Sachgebietsleite-
rin Corinna Pelzl.

Wie viele Sprechstunden-Termine sollen der 
TSS gemeldet werden?
In der neuen Psychotherapie-Richtlinie ist vorgese-
hen, dass Therapeuten bei vollem Versorgungsauf-
trag wöchentlich 100 Minuten, das heißt, zwei Ter-
mine zu je 50 Minuten, für Sprechstunden zur 
Verfügung stellen müssen. Bei einem halben Versor-
gungsauftrag sind es 50 Minuten. Die KVBW hat je-
doch die Möglichkeit, bei dieser Vorschrift auf die 
konkrete regionale Versorgungssituation Rücksicht zu 
nehmen. Bei vollem Versorgungsauftrag sollte daher 
ein Terminfenster von 50 Minuten pro Woche für die 
psychotherapeutische Sprechstunde – derzeit noch 
auf freiwilliger Basis – zur Verfügung gestellt werden. 
Bei halbem Versorgungsauftrag sind es dann 25 Mi-
nuten pro Woche. 

Welche Patienten haben Anspruch auf eine 
Akutbehandlung?
Patienten, die eine Akutbehandlung benötigen, müs-
sen vorher eine psychotherapeutische Sprechstunde 
aufgesucht haben. Denn Voraussetzung für die Ver-

Terminservicestelle: 
Bitte jetzt auch Psychotherapie-Termine melden

mittlung eines Termins durch die Terminservicestelle 
ist, dass der Psychotherapeut im Formular „Individu-
elle Patienteninformation zur ambulanten psychothe-
rapeutischen Sprechstunde“ (PTV 11) eine Empfeh-
lung für eine Akutbehandlung ausgesprochen hat 
(Dringlichkeitscode). Eine Ausnahme besteht, wenn 
der Patient aus einer stationären Krankenhausbe-
handlung oder aus einer rehabilitativen Behandlung 
entlassen wird. Dann kann er sich direkt an die Ter-
minservicestelle wenden

Wie viele Termine für Akutbehandlungen 
sollen Psychotherapeuten melden?
Auch hier bitten wir um Meldung eines Terminfens-
ters von mindestens 50 Minuten – jedoch pro Monat 
– bei vollem Versorgungsauftrag. Bei halbem Versor-
gungsauftrag sollte ein Terminfenster von 25 Minuten 
pro Monat gemeldet werden. 

Wie meldet man einen Termin?
Die Terminmeldung erfolgt elektronisch mit Hilfe der 
Software „eTerminservice“. Eine genaue Anleitung 
hierzu ist bereits im März in einem Sonder-Rund-
schreiben versandt worden.  ef

Und wenn man dazu noch Fragen hat?
Wenden Sie sich gerne an unsere Terminservicestelle.

Kontaktdaten:  
0711 7875-3949 (bitte diese Nummer nicht an Pati-
enten weitergeben), 
terminservice@kvbawue.de, Fax: 0711 7875-483891

Telefonisch erreichen Sie die Terminservicestelle:  
Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,  
Freitag von 8 bis 12 Uhr

è www.kvbawue.de » Praxis » Unternehmen  
Praxis » IT & Online-Dienste » Terminservicestelle

Elektronische Meldung von Sprechstunden und Akutbehandlungsterminen 

Psychotherapie-Richtlinie

QEP® kann auch als Umset-
zungshilfe für Neuerungen im 
Rahmen der ab 1. April 2017 in 
Kraft getretenen Psychotherapie-
Richtlinie genutzt werden: für die 
Organisation der Psychotherapeu-
tischen Sprechstunde, der Akutbe-
handlung und der Rezidivprophy-
laxe. 

Das Qualitätsmanagement-Ver-
fahren QEP® – „Qualität und Ent-
wicklung in Praxen“ wurde von 
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen als Ser-
viceangebot eigens für die 
Niedergelassenen entwickelt, um 
sie bei der Einführung des inter-
nen Qualitätsmanagements (QM) 
zu unterstützen. So bietet QEP® 
für alle praxisrelevanten Themen 

Qualitätsziele und konkrete Vor-
schläge zur Umsetzung an. kbv

è Das QEP Manual® für Psychothe-
rapeuten kann beim Deutschen Ärz-
teverlag bestellt werden:  
shop.aerzteverlag.de » Bücher/  
E-Medien » Gesundheitsmanagement »  
Qualitätsmanagement

KVBW-Modellprojekt: Behandlung am Telefon

Call a doc
Erstmals in Deutschland 

wird in der vertragsärztlichen 
Versorgung eine telemedizini-
sche Patientenversorgung er-
probt. In einem Modellprojekt 
der KVBW sollen niedergelas-
sene Ärzte Patienten per Telefon 
und Video beraten, nachdem das 
Fernbehandlungsverbot von der 
Landesärztekammer für entspre-
chende Modellprojekte aufgeho-
ben wurde. 

sie sofort an den Rettungsdienst 
weiter, ansonsten wird der Fall in 
ein Portal gestellt. Haus- und 
Fachärzte, die an dem Projekt teil-
nehmen, können das „Ticket“ auf 
ihrem PC aufrufen und rufen den 
Patienten per Telefon oder Video-
telefonie zurück. Außerdem kön-
nen Fotos via Smartphone übertra-
gen werden. Ist die persönliche 
Vorstellung des Patienten beim 
Arzt notwendig, wird dieser an 

eine „Bereitschafts-Pra-
xis“ oder Notfallpraxis 
weitergeleitet. 

„Wir begeben uns hier 
auf absolutes Neuland“, 
betont Fechner. „Viele 
Fragen müssen wir noch 
beantworten. Aber wir 
sind sicher, dass die nie-
dergelassenen Ärzte 
selbst ein solches Ange-
bot machen müssen, be-
vor ein privater Anbieter 
kommt und die ‚Spielre-

geln‘ bestimmt.“ Fechner weiter: 
„Die Krankenkassen unterstützen 
das Projekt durch zusätzliche Mit-
tel. Sobald die Rahmenbedingun-
gen klar sind, informieren wir aus-
führlich.“

Fernbehandlungsverbot  
gelockert

Möglich wurde dieses Projekt 
durch eine bundesweit einmalige 
Entscheidung der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg: Sie 
ermöglicht durch eine Änderung 
der Berufsordnung künftig Mo-
dellprojekte, in denen ärztliche 
Behandlungen ausschließlich über 
Kommunikationsnetze durchge-
führt werden. Bisher durfte Tele-
medizin nur im Rahmen eines per-
sönlichen Arzt-Patienten-Kontakts 
zum Einsatz kommen.  ks

Das Projekt geht damit über 
die Videosprechstunde hinaus, die 
zum 1. April im EBM eingeführt 
wurde. Die Vertreterversammlung 
hat dem Vorstand grünes Licht für 
das Projekt in zwei Modellregio-
nen gegeben.

KV-Vorstand Dr. Johannes 
Fechner misst dem Modell hohe 
Bedeutung bei: „Mit dem Projekt 
wollen wir erreichen, dass nicht 
mehr so viele Patienten in die 
Krankenhausambulanzen gehen, 
die dort nicht hingehören.“  

Arztkontakt

Die Patienten werden die Mög-
lichkeit haben, sich telefonisch an 
die KVBW zu wenden. Dort 
nimmt eine MFA die Beschwerden 
des Patienten und seine Daten auf. 
Lebensbedrohliche Notfälle leitet 

Corinna PelzlMedizinische Beratung am Bildschirm
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